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Erste Satzung zur Änderung der 
Promotionsordnung der Fakultät 
Umweltwissenschaften und Ver-
fahrenstechnik  

vom 02. November 2011 
Nach § 5 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. § 29 Abs. 3 Satz 
5, § 70 Abs. 2 Nr. 1 des Gesetzes über die 
Hochschulen des Landes Brandenburg – Bran-
denburgisches Hochschulgesetz (BbgHG) vom 
18.12.2008 (GVBl. I/08, Nr. 17, S. 318), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 26.10.2010 
(GVBl.I/10, Nr. 35) – gibt sich die Brandenbur-
gische Technische Universität Cottbus folgen-
de Satzung:  

Artikel 1 Änderungssatzung 

Die Promotionsordnung der Fakultät Umwelt-
wissenschaften und Verfahrenstechnik vom 
25. April 2007 (veröffentlicht im Amtsblatt 
13/2007) wird wie folgt geändert: 

1. § 4 wird wie folgt geändert: 

§ 4 Annahme als Doktorandin oder als Dokto-
rand 

(1) Auf Antrag ist als Doktorandin oder als 
Doktorand anzunehmen, wer 

1. bleibt unverändert 

2. bleibt unverändert 

3. entfällt 

4. entfällt 

5. bleibt unverändert und wird zu 3. 

(2) 1Inhaber eines Bachelorgrades können 
auch ohne Erwerb eines weiteren Grades im 
Wege eines Eignungsfeststellungsverfahrens 
auf Antrag als Doktorandin oder als Doktorand 
angenommen werden. 
2Das Eignungsfeststellungsverfahren umfasst: 

1. Den Nachweis eines besonders qualifizier-
ten Abschlusses. Dieser ist in der Regel ge-
geben, wenn sowohl die Gesamtnote als 
auch die Note der Abschlussarbeit (Bache-
lorarbeit) jeweils „sehr gut“ ist. 

2. Den Nachweis der Befähigung zur Promoti-
on durch Gutachten von zwei, im entspre-
chenden Fachgebiet ausgewiesenen, 

Hochschullehrerinnen oder Hochschulleh-
rern, von denen mindestens eine oder einer 
nicht Mitglied der BTU sein darf. Die Bestel-
lung der Gutachterinnen und Gutachter er-
folgt durch den Promotionsausschuss. Die 
Betreuerin bzw. der Betreuer kann hierzu 
einen Vorschlag unterbreiten. 

3Nach Feststellung der Eignung hat die Kandi-
datin oder der Kandidat eines einschlägigen 
Hochschulstudiums mit einer Studiendauer von 
weniger als acht Semestern sich durch fach-
spezifische Studien die für die Durchführung 
der Promotion unabdingbar notwendigen 
nachzuholenden Fachkenntnisse nachweislich 
im Notendurchschnitt mit mindestens der Note 
„gut“ (2,3) anzueignen. 4Der Umfang ist so 
festzulegen, dass eine Gesamtleistung von in 
der Regel 240 ECTS gewährleistet ist. 5Die 
Festlegung des Inhalts erfolgt auf Vorschlag 
der Betreuerin oder des Betreuers und ggf. 
nach Anhörung der Kandidatin oder des Kan-
didaten durch den Promotionsausschuss. 6Die 
Nachweise der erfolgreichen fachspezifischen 
Studien sind dem Promotionsausschuss vorzu-
legen. 

(2) wird zu (3) 

(3) entfällt 

(4) bis (7) bleiben unverändert. 

2. § 17 erhält folgende Fassung: 

§ 17 Veröffentlichung der Dissertation 

(1) 1Hat die Kandidatin oder der Kandidat die 
Doktorprüfung bestanden, so muss sie oder er 
die Dissertation vor ihrer Veröffentlichung der 
Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden des Prü-
fungsausschusses zur Erteilung des Druckrei-
feverrmerks vorlegen. 2Die Vorsitzende oder 
der Vorsitzende des Prüfungsausschusses er-
teilt im Einvernehmen mit den Gutachterinnen 
und Gutachtern den Druckreifevermerk, nach-
dem ggf. verfügte Auflagen erfüllt sind. 3Die 
vorzulegenden Ausfertigungen der Dissertation 
müssen ein besonderes Titelblatt mit den An-
gaben nach dem Muster des Anhangs 1 der 
Promotionsordnung tragen. 

(2) Die Fakultät ist berechtigt, von der Bewer-
berin oder dem Bewerber zu verlangen, dass 
sie oder er 

- ihrer bzw. seiner Dissertation eine Zusam-
menfassung im Umfang von nicht mehr als 
einer DIN A 4-Seite beifügt und der Hoch-
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schule das Recht überträgt, diese Zusam-
menfassung zu veröffentlichen oder einem 
Verlag bzw. einer Datenbank anzubieten, 

- Titel, Untertitel, Zusammenfassung und 
gegebenenfalls Bildunterschriften in zwei 
Sprachen (im Allgemeinen in deutscher 
und englischer Sprache) verfasst. 

(3) 1Die Doktorandin oder der Doktorand ist 
verpflichtet, die Dissertation in angemessener 
Weise der wissenschaftlichen Öffentlichkeit 
durch Vervielfältigung und Veröffentlichung 
zugänglich zu machen. 2Die Dissertation ist in 
zur Veröffentlichung genehmigter Form spätes-
tens ein Jahr nach der mündlichen Prüfung 
gedruckt vorzulegen.  
3In angemessener Weise der wissenschaftli-
chen Öffentlichkeit zugänglich gemacht ist die 
Dissertation dann, wenn entweder 

a) von der gedruckten Dissertation der Univer-
sitätsbibliothek der Brandenburgischen 
Technischen Universität 20 Exemplare un-
entgeltlich zur Verfügung gestellt werden, 

oder 
b) der Nachweis der Veröffentlichung in einer 

wissenschaftlichen Zeitschrift oder in einem 
Sammelband erbracht wird und zwei Son-
derdrucke in der Universitätsbibliothek ab-
geliefert werden, 

oder 
c) die Verbreitung über den Buchhandel durch 

einen gewerblichen Verleger mit einer Min-
destauflage von 150 Exemplaren nachge-
wiesen und auf der Rückseite des Titelblat-
tes die Veröffentlichung als Dissertation un-
ter Angabe der BTU Cottbus als Dissertati-
onsort ausgewiesen wird, sowie die Abliefe-
rung von weiteren 15 unentgeltlichen Ex-
emplaren der gedruckten und gebundenen 
Dissertation an die Universitätsbibliothek er-
folgt. 4Der Nachweis der Verbreitung kann 
auch von sogenannten Print-on-Demand 
(PoD) Verlagen ausgestellt sein, 

oder 

d) eine elektronische Version, deren Daten-
format und deren Datenträger mit der Uni-
versitätsbibliothek abzustimmen sind und 
weitere fünf gedruckte und gebundene Ex-
emplare an die Universitätsbibliothek über-
geben werden.  
5Die Doktorandin oder der Doktorand versi-
chert an Eides statt die Übereinstimmung 
der elektronischen mit der gedruckten Ver-
sion. 

6Im Fall von a) verpflichtet sich die Universi-
tätsbibliothek, die überzähligen Tauschexemp-
lare für mindestens vier Jahre in angemesse-
ner Stückzahl aufzubewahren. 
7In den Fällen a) und d) überträgt die Dokto-
randin oder der Doktorand der BTU Cottbus 
das Recht, im Rahmen der gesetzlichen Auf-
gaben der Universitätsbibliothek, weitere Ko-
pien von ihrer bzw. seiner Dissertation herzu-
stellen und zu verbreiten bzw. in Datennetzen 
zur Verfügung zu stellen. 
8Das Titelblatt mit den Angaben ist nach dem 
Muster des Anhanges zur Promotionsordnung 
auszufertigen. 

(4) 1In begründeten Ausnahmefällen kann die 
Vorsitzende oder der Vorsitzende des Prü-
fungsausschusses die Frist zur Ablieferung der 
Pflichtdrucke verlängern. 2Versäumt die Be-
werberin oder der Bewerber die ihr oder ihm 
gesetzte Frist, so erlöschen alle durch die Prü-
fung erworbenen Rechte. 

Artikel 2 Inkrafttreten; Außerkrafttreten 

(1) 1Diese Änderungssatzung tritt am Tag 
nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 2Auf be-
reits eröffnete Promotionsverfahren findet die 
neue Satzung ebenfalls Anwendung. 

(2) Die Promotionsordnung vom 25. April 2007 
(Abl. 13/2007) tritt außer Kraft.  

Artikel 3 Bekanntmachungserlaubnis 

Der Präsident kann den Wortlaut der Promoti-
onsordnung in der vom Inkrafttreten dieser 
Satzung an geltenden Fassung im Amtsblatt 
der BTU bekannt machen. 

Ausgefertigt auf Grund des Beschlusses des Fakul-
tätsrates der Fakultät Umweltwissenschaften und 
Verfahrenstechnik vom 04. Mai 2011, der Stellung-
nahme des Senats vom 07. Juli 2011, der Geneh-
migung durch den Präsidenten der Brandenburgi-
schen Technischen Universität Cottbus vom  
02. November 2011 sowie der Anzeige an das Mi-
nisterium für Wissenschaft, Forschung und Kultur 
des Landes Brandenburg mit Schreiben vom  
02. November 2011. 

Cottbus, den 02. November 2011 

 

Walther Ch. Zimmerli  
Prof. Dr. DPhil. h.c. (Stellenbosch University)   
Präsident 
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Neubekanntmachung  
Aufgrund des Artikels 3 der Ersten Satzung zur Än-
derung der Promotionsordnung der Fakultät Um-
weltwissenschaften und Verfahrenstechnik vom 
02. November 2011 wird nachstehend der Wortlaut 
der Satzung in der ab 02. November 2011 gelten-
den Fassung bekannt gemacht. 

Cottbus, 02. November 2011 

 

Walther Ch. Zimmerli  
Prof. Dr. habil. DPhil. h.c. (University of Stellen-
bosch)  
Präsident 

Promotionsordnung der Fakultät 
Umweltwissenschaften und Ver-
fahrenstechnik  

vom  02. November 2011 
Nach § 5 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. § 29 Abs. 3 Satz 
5, § 70 Abs. 2 Nr. 1 des Gesetzes über die 
Hochschulen des Landes Brandenburg – Bran-
denburgisches Hochschulgesetz (BbgHG) vom 
18.12.2008 (GVBl. I/08, Nr. 17, S. 318), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 26.10.2010 
(GVBl.I/10, Nr. 35) – gibt sich die Brandenbur-
gische Technische Universität Cottbus folgen-
de Satzung:  

Inhalt 

§ 1  Allgemeines........................................4 
§ 2  Promotionsausschuss ........................5 
§ 3  Voraussetzungen zur Promotion ........5 
§ 4  Annahme als Doktorandin oder als 

Doktorand...........................................5 
§ 5  Annahmeverfahren.............................6 
§ 6  Wirkung der Annahme........................6 
§ 7  Erlöschen und Aberkennung des 

Doktorandenstatus .............................7 
§ 8  Betreuungsverhältnis..........................7 
§ 9  Zulassung zur Prüfung .......................7 
§ 10  Dissertation ........................................7 
§ 11  Bestellung der Gutachter....................7 
§ 12  Prüfungsausschuss ............................8 
§ 13  Begutachtung der Dissertation ...........8 
§ 14  Ablehnung und Annahme der 

Dissertation ........................................8 
§ 15  Mündliche Prüfung .............................9 
§ 16  Bewertung der Promotionsleistungen 9 
§ 17  Veröffentlichung der Dissertation .......10 
§ 18  Ungültigkeit der Promotion und Entzug 

des Doktorgrades ...............................11 
§ 19  Verleihung des Doktorgrades.............11 

§ 20  Ehrenpromotion..................................11 
§ 21  Sonderregelung „Co-Tutelle“ ..............11 
§ 22  PhD-Ordnung .....................................11 
§ 23  Ablehnende Entscheidungen..............11 
§ 24  Inkrafttreten; Außerkrafttreten; ...........11 
 

§ 1 Allgemeines  

(1) 1Durch die Promotion wird eine über das 
allgemeine Studienziel hinausgehende Be-
fähigung zu vertiefter wissenschaftlicher Arbeit 
nachgewiesen. 2Die Befähigung wird aufgrund 
einer schriftlichen wissenschaftlichen Abhand-
lung, die auf selbständiger Forschungstätigkeit 
beruht und einen Fortschritt des Standes der 
wissenschaftlichen Erkenntnis darstellt (Disser-
tation), und einer mündlichen Prüfung festge-
stellt. 3Aufgrund der Promotion wird der Dok-
torgrad verliehen. 

(2) 1Durch die Fakultät können der Grad  

1. des Doktors der Ingenieurwissenschaften 
(Dr.-Ing.), 

2. des Doktors der Naturwissenschaften (Dr. 
rer. nat.) und 

3. des Doktors der Wirtschafts- und Sozial-
wissenschaften (Dr. rer. pol.)  

verliehen werden. 2Der Grad eines Doktors der 
Philosophie (Dr. phil.) kann in Kooperation mit 
einer Fakultät einer anderen Universität, die 
zur Verleihung des Grades eines Doktors der 
Philosophie berechtigt ist, verliehen werden.  

(3) 1Die Doktorgrade können auch ehrenhalber 
an Personen, die herausragende wis-
senschaftliche oder technische Leistungen in 
einem an der Fakultät gepflegten Gebiet auf-
weisen, verliehen werden. 2Diese dürfen nicht 
Mitglieder oder Angehörige der BTU sein. 3Die 
zu würdigende Leistung muss neuartig sein 
und zum allgemeinen Fortschritt beitragen. 4Es 
muss ein ursächlicher Zusammenhang zwi-
schen dem Wirken des zu Ehrenden einerseits 
und dem Entstehen der zu würdigenden wis-
senschaftlichen oder technischen Leistungen 
andererseits bestehen. 5Voraussetzung ist ein 
Bekanntwerden dieser Leistung in der fachli-
chen und/oder breiten Öffentlichkeit durch ent-
sprechende Publikationen und/oder Vorträge. 
6Die Beurteilung der Leistung erfolgt auf der 
Basis von drei Fachgutachten. 7Der Doktorgrad 
nach Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 wird mit dem Zusatz 
„E.h.“ (Ehren halber) und die Doktorgrade nach 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und 3 und Satz 2 werden 
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mit dem Zusatz „h.c.“ (honoris causa) verlie-
hen. 

§ 2 Promotionsausschuss  

(1) 1Das zur Unterstützung der Dekanin oder 
des Dekans für die Durchführung des Pro-
motionsverfahrens zuständige Organ ist der 
Promotionsausschuss. 2Der Promotionsaus-
schuss entscheidet mit einfacher Mehrheit.  

(2) 1Diesem gehören fünf Hochschullehrerin-
nen und Hochschullehrer an. 2Die Mitglieder 
werden vom Fakultätsrat für die Dauer von 
zwei Jahren gewählt. 3Der Promotionsaus-
schuss wählt aus seiner Mitte eine Vorsitzende 
oder einen Vorsitzenden. § 9 Nr. 3 der Grund-
ordnung der BTU (ABl. 19/2000) findet ent-
sprechende Anwendung.  

(3) Der Promotionsausschuss entscheidet 
über die Annahme der Bewerberin oder des 
Bewerbers als Doktorand, benennt die betreu-
ende Hochschullehrerin oder den betreuenden 
Hochschullehrer, entscheidet über die Eröff-
nung des Promotionsverfahrens, bestellt die 
Gutachterinnen und Gutachter und beruft im 
Einzelfall die Mitglieder des Prüfungsaus-
schusses.  

(4) 1Der Promotionsausschuss ist beschluss-
fähig, wenn mindestens drei Mitglieder anwe-
send sind. 2Konnte der Promotionsausschuss 
wegen Beschlussunfähigkeit einen Gegens-
tand nicht behandeln, ist er im weiteren Ver-
fahren bei der Behandlung desselben Gegens-
tands mit der Mehrheit der anwesenden Mit-
glieder beschlussfähig. 3Hierauf ist bei der Ein-
ladung hinzuweisen. 

§ 3 Voraussetzungen zur Promotion  

Voraussetzung für die Promotion ist die An-
nahme als Doktorandin oder Doktorand (§ 4) 
sowie die Zulassung zur Doktorprüfung (§ 9).  

§ 4 Annahme als Doktorandin oder als 
Doktorand  

(1) Auf Antrag ist als Doktorandin oder als 
Doktorand anzunehmen, wer  

1. einen Abschluss nach einem einschlägigen 
Universitätsstudium mit einer Regel-
studienzeit von wenigstens acht Se-
mestern, für das ein anderer Grad als „Ba-
chelor“ verliehen wird,  

2. den Abschluss eines einschlägigen Mas-
terstudienganges im Sinne des § 17 Abs. 3 
Satz 2 BbgHG,  

oder  

3. den an einer Hochschule außerhalb des 
Geltungsbereichs des Hochschulrah-
mengesetzes erworbenen gleichwertigen 
Abschluss eines einschlägigen wissen-
schaftlichen Hochschulstudiums mit einer 
Regelstudienzeit von wenigstens acht Se-
mestern einschließlich einer stu-
dienintegrierten wissenschaftlichen Ab-
schlussarbeit nachweist.  

(2) 1Inhaber eines Bachelorgrades können 
auch ohne Erwerb eines weiteren Grades im 
Wege eines Eignungsfeststellungsverfahrens 
auf Antrag als Doktorandin oder als Doktorand 
angenommen werden. 
2Das Eignungsfeststellungsverfahren umfasst: 

1. Den Nachweis eines besonders qualifizier-
ten Abschlusses. Dieser ist in der Regel ge-
geben, wenn sowohl die Gesamtnote als 
auch die Note der Abschlussarbeit (Bache-
lorarbeit) jeweils „sehr gut“ ist. 

2. Den Nachweis der Befähigung zur Promoti-
on durch Gutachten von zwei, im entspre-
chenden Fachgebiet ausgewiesenen, 
Hochschullehrerinnen oder Hochschulleh-
rern, von denen mindestens eine oder einer 
nicht Mitglied der BTU sein darf. Die Bestel-
lung der Gutachterinnen und Gutachter er-
folgt durch den Promotionsausschuss. Die 
Betreuerin bzw. der Betreuer kann hierzu 
einen Vorschlag unterbreiten. 

3Nach Feststellung der Eignung hat die Kandi-
datin oder der Kandidat eines einschlägigen 
Hochschulstudiums mit einer Studiendauer von 
weniger als acht Semestern sich durch fach-
spezifische Studien die für die Durchführung 
der Promotion unabdingbar notwendigen 
nachzuholenden Fachkenntnisse nachweislich 
im Notendurchschnitt mit mindestens der Note 
„gut“ (2,3) anzueignen. 4Der Umfang ist so 
festzulegen, dass eine Gesamtleistung von in 
der Regel 240 ECTS gewährleistet ist. 5Die 
Festlegung des Inhalts erfolgt auf Vorschlag 
der Betreuerin oder des Betreuers und ggf. 
nach Anhörung der Kandidatin oder des Kan-
didaten durch den Promotionsausschuss. 6Die 
Nachweise der erfolgreichen fachspezifischen 
Studien sind dem Promotionsausschuss vorzu-
legen. 
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(3) 1Über das Kriterium der Einschlägigkeit 
und Ausnahmen hiervon entscheidet der Pro-
motionsausschuss. 2Ausnahmen können ins-
besondere zugelassen werden, wenn die Dis-
sertation von fachspezifischem wissen-
schaftlichen Interesse ist und die Bewerberin 
oder der Bewerber über hinreichende fach-
spezifische Kenntnisse verfügt. 3Diese Vor-
aussetzungen liegen in der Regel vor, wenn 
die Kandidatin oder der Kandidat die Voten 
zweier Hochschullehrerinnen oder Hoch-
schullehrer der Fakultät beibringt, in denen un-
ter Darlegung und Würdigung sowohl eines 
ausgearbeiteten Dissertationskonzepts oder 
der Dissertation als auch der bisherigen Leis-
tungen der Bewerberin oder des Bewerbers 
die begründete Prognose abgegeben wird, 
dass sie oder er die besondere wissen-
schaftliche Qualifikation nach § 1 Abs. 1 er-
reichen wird. 4Der Promotionsausschuss kann 
diese Voraussetzungen überprüfen.  

(4) 1Für die Feststellung der Gleichwertigkeit 
nach Absatz 1 Nr. 5 sind die von der Kultus-
ministerkonferenz und der Hochschulrektoren-
konferenz gebilligten Äquivalenzvereinba-
rungen oder andere zwischenstaatliche Ver-
einbarungen maßgebend. 2Im Übrigen kann 
bei Zweifeln an der Gleichwertigkeit die Zent-
ralstelle für ausländisches Bildungswesen ge-
hört werden. 3Soweit Vereinbarungen nicht 
vorliegen oder eine weitergehende An-
rechnung beantragt wird, entscheidet der Pro-
motionsausschuss über die Gleichwertigkeit. 
Abweichende Anerkennungsbestimmungen 
aufgrund von Vereinbarungen mit ausländi-
schen Partneruniversitäten bleiben davon un-
berührt.  

(5) 1Bei Vorliegen außergewöhnlicher wissen-
schaftlicher Leistungen kann der Promotions-
ausschuss eine Bewerberin oder einen Bewer-
ber auf Antrag von drei Hochschullehrerinnen 
oder Hochschullehrern der Fakultät auch ohne 
Erfüllung der Voraussetzungen gemäß Absatz 
1 bis 3 als Doktorand annehmen. 2Die Bestäti-
gung der außergewöhnlichen wissenschaftli-
chen Leistungen ist durch Stellungnahmen von 
mindestens zwei Gutachtern nachzuweisen, 
die nicht Mitglieder der BTU sein dürfen. 

(6) Als Doktorandin oder als Doktorand ist ab-
zulehnen, wer sich einem Promotionsverfahren 
mehr als einmal erfolglos gestellt hat, wem der 
Doktortitel wegen Täuschungsversuchs aber-
kannt werden musste oder wer wegen eines 

Täuschungsversuches ein Promotionsverfah-
ren abbrechen musste.  

(7) 1Liegen die in Absatz 1 bis 4 genannten 
Voraussetzungen für die Annahme als Dok-
torandin oder als Doktorand vor, kann ein An-
trag nur abgelehnt werden, wenn in der Fakul-
tät keine Sachkompetenz für das Arbeitsthema 
vorhanden ist. 2Die Entscheidung darüber trifft 
der Promotionsausschuss.  

§ 5 Annahmeverfahren  
1Der Antrag auf Annahme als Doktorandin oder 
Doktorand ist schriftlich an den Promo-
tionsausschuss zu richten. 2Dem Antrag sind 
die zum Nachweis der Annahmevorausset-
zungen nach § 4 erforderlichen Unterlagen 
beizubringen. 3Von Urkunden, die nicht in 
deutscher Sprache abgefasst sind, kann die 
Vorlage beglaubigter Übersetzungen verlangt 
werden.  

(2) Dem Antrag sind ferner beizufügen:  

1. die Bezeichnung des vorläufigen Arbeits-
titels,  

2. die Angabe, welcher Doktorgrad angestrebt 
wird,  

3. eine Erklärung darüber, ob ein Hinde-
rungsgrund im Sinne des § 4 Abs. 6 vor-
liegt,  

4. eine Erklärung darüber, durch welche 
Hochschullehrerin oder welchen Hoch-
schullehrer die Dissertation betreut werden 
soll,  

5. eine Erklärung an Eides Statt darüber, ob 
bereits früher Promotionsanträge gestellt 
wurden und mit welchem Ergebnis, gege-
benenfalls unter Angabe des Zeitpunktes, 
der betreffenden in- oder ausländischen 
Hochschule, der Fakultät und des Themas 
der Dissertation.  

(3) Die Entscheidung des Promotionsaus-
schusses ist innerhalb einer Frist von drei Mo-
naten zu treffen und der Bewerberin oder dem 
Bewerber unverzüglich mitzuteilen.  

(4) Der Antrag auf Annahme als Doktorandin 
oder als Doktorand kann nur unter Angabe von 
Gründen abgelehnt werden.  

§ 6 Wirkung der Annahme  
1Mit der Annahme erhält die Bewerberin oder 
der Bewerber den Doktorandenstatus und ist 
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verpflichtet, sich auf der Grundlage der Immat-
rikulationsordnung zu immatrikulieren. 2Die Fa-
kultät bietet im Rahmen ihrer Möglichkeiten der 
Doktorandin oder dem Doktoranden for-
schungsorientierte Studien sowie den Erwerb 
akademischer Schlüsselqualifikationen an und 
wirkt auf die wissenschaftliche Betreuung hin.  

§ 7  Erlöschen und Aberkennung des Dok-
torandenstatus  

(1) Der Doktorandenstatus erlischt mit Ab-
schluss des Promotionsverfahrens, spätestens 
jedoch nach sechs Jahren, sofern nicht vor Ab-
lauf dieser Frist angezeigt wird, dass das Dis-
sertationsvorhaben fortgesetzt wird.  

(2) Wird die Doktorandin oder der Doktorand 
ihrer oder seiner Mitwirkungsverpflichtung nicht 
gerecht, oder wird ein schwerwiegendes wis-
senschaftliches Fehlverhalten festgestellt, 
kann der Promotionsausschuss nach Anhö-
rung der Doktorandin oder des Doktoranden 
und der Betreuerin oder des Betreuers (§ 8) 
den Doktorandenstatus aberkennen. 

§ 8 Betreuungsverhältnis  
1Die Arbeit an der Dissertation soll von einer 
Hochschullehrerin oder einem Hochschullehrer 
der Fakultät betreut werden. 2Für die Betreu-
ung wird in der Regel vom Promo-
tionsausschuss benannt, wer als Hoch-
schullehrerin oder als Hochschullehrer das 
Dissertationsthema angeregt oder einen ent-
sprechenden Themenvorschlag der Be-
werberin oder des Bewerbers aufgegriffen hat. 
3Der Promotionsausschuss holt die Zu-
stimmung der Bewerberin oder des Bewerbers 
beziehungsweise der oder des Vorge-
schlagenen ein.  

§ 9 Zulassung zur Prüfung  

(1) Voraussetzung für die Zulassung der Dok-
torandin oder des Doktoranden zur Prüfung 
sind:  

1. ein formgerechter Antrag und  

2. keine schuldhafte Täuschung über die Vor-
aussetzungen für die Annahme als Dokto-
randin oder Doktorand oder für die Zulas-
sung zur Prüfung.  

(2) 1Der Antrag auf Zulassung ist schriftlich an 
den Promotionsausschuss zu richten. 2Der An-
trag muss das Thema der Dissertation und den 
Namen der Betreuerin oder des Betreuers ent-

halten. 3Dem schriftlichen Antrag sind beizufü-
gen:  

1. eine tabellarische Darstellung des Lebens- 
und Bildungsganges der Doktorandin oder 
des Doktoranden,  

2. vier gebundene Exemplare der Dissertation 
nach § 10 Abs. 1 in einer für den Druck 
vorbereiteten Form mit maschi-
nengeschriebenem Text,  

3. je ein Belegexemplar etwaiger Vorveröf-
fentlichungen,  

4. eine Erklärung an Eides Statt, dass die 
Doktorandin oder der Doktorand die Dis-
sertation selbständig verfasst und alle in 
Anspruch genommenen Hilfsmittel in der 
Dissertation angegeben hat,  

5. eine Erklärung, dass die Veröffentlichung 
der Dissertation bestehende Schutzrechte 
nicht verletzt.  

(3) Der Antrag kann bis zehn Tage vor der 
mündlichen Prüfung zurückgenommen wer-
den, sofern das Verfahren nicht bereits durch 
eine ablehnende Entscheidung beendet wurde.  

§ 10 Dissertation  

(1) 1Die Doktorandin oder der Doktorand ver-
fasst in deutscher oder englischer Sprache ei-
ne Dissertation. 2Die Sprache ist im Einver-
nehmen mit der betreuenden Hoch-
schullehrerin oder dem betreuenden Hoch-
schullehrer festzulegen.  

(2) Die Dissertation beruht auf selbständiger 
Forschungstätigkeit und stellt einen Fortschritt 
des Stands der wissenschaftlichen Erkenntnis 
dar. Arbeiten aus früheren Prüfungen dürfen 
nicht verwendet werden.  

(3) Bereits veröffentlichte Arbeiten können Be-
standteil der Dissertation sein, wenn die Dokto-
randin oder der Doktorand als Erstautorin oder 
Erstautor genannt und ihr oder sein Anteil an 
den in der Publikation dargestellten Ergebnis-
sen deutlich erkennbar ist.  

§ 11  Bestellung der Gutachter  

(1) 1Der Promotionsausschuss bestellt für die 
Prüfung der Dissertation mindestens zwei Gut-
achterinnen oder Gutachter, von denen min-
destens eine oder einer der Fakultät angehö-
ren muss. 2Wird eine Gutachterin oder ein 
Gutachter aus einer anderen Fakultät oder Ein-
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richtung bestellt, ist die dortige Leitung zu un-
terrichten. 3Als Gutachterinnen und Gutachter 
werden in der Regel bestellt:  

1. Hochschullehrerinnen und Hochschulleh-
rer,  

2. außerplanmäßige Professorinnen oder Pro-
fessoren,  

3. Honorarprofessorinnen oder Honorarpro-
fessoren,  

4. Gastprofessorinnen oder Gastprofessoren 
und  

5. Privatdozentinnen oder Privatdozenten. 
Privatdozentinnen oder Privatdozenten 
können nur Gutachterinnen oder Gutachter 
sein, wenn seit ihrer oder seiner Habilitati-
on in der Regel mindestens zwei Jahre 
verstrichen sind.  

(2) Die Betreuerin oder der Betreuer muss ei-
ne oder einer der Gutachterinnen oder Gutach-
ter sein.  

§ 12  Prüfungsausschuss  

(1) 1Der Promotionsausschuss bestellt nach 
der Zulassung zur Prüfung den Prüfungs-
ausschuss. 2Dieser bewertet die Promo-
tionsleistungen und entscheidet über die Pro-
motion.  

(2) Dem Prüfungsausschuss gehören an: 

1. die Gutachterinnen und Gutachter,  

2. eine gleiche Zahl von Hochschullehrerin-
nen und Hochschullehrern, von denen eine 
oder einer durch den Promotionsausschuss 
dazu bestimmt wird, den Vorsitz im Prü-
fungsausschuss zu führen,  

3. eine akademische Mitarbeiterin oder ein 
akademischer Mitarbeiter mit abge-
schlossener Promotion als Beisitzerin oder 
Beisitzer mit beratender Stimme.  

(3) 1Der Prüfungsausschuss ist nur be-
schlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der 
stimmberechtigten Mitglieder, darunter der 
Vorsitzende oder sein Stellvertreter, anwesend 
ist. 2Bei Stimmengleichheit entscheidet die 
Stimme des Vorsitzenden.  

§ 13  Begutachtung der Dissertation  

(1) 1Die Gutachterinnen und Gutachter er-
statten dem Promotionsausschuss ihr Gut-
achten mit einer Bewertung der Arbeit nach 

den in § 16 Abs. 1 genannten Noten. 2Der 
Promotionsausschuss leitet die Gutachten den 
Mitgliedern des Prüfungsausschusses zu. 
3Legt eine Gutachterin oder ein Gutachter das 
Gutachten nicht innerhalb von drei Monaten 
vor, soll der Promotionsausschuss eine andere 
Gutachterin oder einen anderen Gutachter 
bestellen.  

(2) 1Die Gutachten und die Dissertation wer-
den im Dekanat zur Einsichtnahme für den in § 
11 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 genannten Personenkreis 
der Fakultät ausgelegt. 2Dies wird durch Rund-
schreiben bekannt gegeben. 3Die Auslegedau-
er beträgt zwei Wochen während der Vorle-
sungszeit bzw. sechs Wochen während der 
vorlesungsfreien Zeit. 4Einwände gegen die 
Gutachten und die Dissertation sind mit Ablauf 
des zweiten Werktags nach dem Ende der 
Auslegedauer schriftlich oder in elektronischer 
Form einzureichen. 5Der Einwand ist an den 
Promotionsausschuss zu richten, der diesen 
dem Prüfungsausschuss zur Stellungnahme 
vorlegt. Einwendende sind als Beteiligte anzu-
sehen.  

(3) 1Jede Gutachterin oder jeder Gutachter 
kann ein positives Urteil über die Dissertation 
davon abhängig machen, dass die Doktorandin 
oder der Doktorand durch Verbesserung oder 
Ergänzung der Dissertation Beanstandungen 
Rechnung trägt. 2Zu diesem Zweck kann die 
Dissertation im Einvernehmen zwischen der 
Gutachterin oder dem Gutachter und der Dok-
torandin oder dem Doktoranden zur Überarbei-
tung zurückgegeben werden. 3Wird die überar-
beitete Dissertation wieder vorgelegt, beginnt 
die Frist nach Absatz 1 erneut zu laufen. 
4Lehnt die Doktorandin oder der Doktorand ei-
ne Überarbeitung ab oder kommt sie oder er 
der Aufforderung innerhalb der von der Vorsit-
zenden oder dem Vorsitzenden des Promo-
tionsausschusses zu setzenden Frist nicht 
nach, so ist das ursprüngliche Urteil zu er-
statten.  

§ 14 Ablehnung und Annahme der Disser-
tation  

(1) 1Der Prüfungsausschuss lehnt die Dis-
sertation als Promotionsleistung ab, wenn zwei 
oder mehr Gutachterinnen oder Gutachter sie 
mit „nicht ausreichend“ bewerten. Gleiches gilt, 
wenn ein Gutachten auf „nicht ausreichend“ 
lautet und nicht mindestens in einem Gutach-
ten die Dissertation besser als „ausreichend“ 
bewertet wurde. 2Im zuletzt genannten Fall 
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muss der Promotionsausschuss eine weitere 
Gutachterin oder einen weiteren Gutachter 
bestellen.  

(2) Der Prüfungsausschuss lehnt die Disser-
tation als Promotionsleistung ab, wenn die 
Doktorandin oder der Doktorand sich eines 
Täuschungsversuches schuldig gemacht hat.  

(3) Lehnt der Prüfungsausschuss die Disser-
tation als Promotionsleistung ab, so ist das 
Promotionsverfahren beendet.  

(4) Wurde die Dissertation als Promotions-
leistung abgelehnt, so kann die Doktorandin 
oder der Doktorand einmalig mit einem an-
deren Dissertationsthema die Durchführung 
eines Promotionsverfahrens an der Fakultät 
beantragen.  

(5) In allen anderen Fällen nimmt der Prü-
fungsausschuss die Arbeit an.  

§ 15  Mündliche Prüfung  

(1) 1Ist die Arbeit angenommen, legt der Prü-
fungsausschuss den Termin der mündlichen 
Prüfung fest. 2Die mündliche Prüfung findet 
frühestens eine Woche nach Ende der Ausle-
gefrist öffentlich in deutscher oder englischer 
Sprache (§ 10 Abs. 1 gilt entsprechend) statt. 
3Ort und Zeit sind durch Rundschreiben den 
Beteiligten bekannt zu geben. 4Zusätzlich wird 
der Prüfungstermin durch Aushang allen Mit-
gliedern der Fakultät bekannt gegeben.  

(2) 1Die mündliche Prüfung kann nur in An-
wesenheit von mindestens 2/3 der Mitglieder 
des Prüfungsausschusses stattfinden. 2Der 
Promotionsausschuss kann im Verhinde-
rungsfall eines Mitglieds eine Vertreterin oder 
einen Vertreter benennen. 3Die Doktorandin 
oder der Doktorand stellt zunächst in einem 
Vortrag von 30 Minuten Dauer ihre oder seine 
Dissertation vor. 4Daran schließt sich die wis-
senschaftliche Aussprache an. 5Die Ausspra-
che hat eine Dauer von mindestens 40 Minu-
ten. 6Über den Gang der mündlichen Prüfung 
ist von der Beisitzerin oder dem Beisitzer ein 
Protokoll aufzunehmen, das die Namen der 
Mitglieder des Prüfungsausschusses, die Dau-
er der Prüfung, einen Überblick über die Ge-
genstände der Diskussion, die Prüfungsleis-
tung und die Noten enthalten muss. 7In der 
Aussprache werden Kenntnisse verlangt, die 
eine eingehende selbstständige Beschäftigung 
mit dem Wissenschaftsgebiet der Dissertation 

und die Vertrautheit mit dem Stand der For-
schung erkennen lassen.  

(3) 1Wird der Termin für die mündliche Prüfung 
ohne ausreichend nachgewiesenen Grund 
versäumt, so gilt die mündliche Prüfung als 
nicht bestanden. 2Wird die mündliche Prüfung 
nicht bestanden, kann sie einmal wiederholt 
werden.  

§ 16  Bewertung der Promotionsleistungen  

(1) Die stimmberechtigten Mitglieder des Prü-
fungsausschusses bewerten die mündliche 
Prüfungsleistung jeweils getrennt mit den No-
ten: sehr gut (1), gut (2), befriedigend (3), aus-
reichend (4), nicht ausreichend (5). Zwischen-
noten (Auf- oder Abwertung um 0,3) sind zu-
lässig. 

(2) 1Nach der mündlichen Prüfung bildet der 
Prüfungsausschuss in nichtöffentlicher Sitzung 
eine Gesamtnote. 2Sie ergibt sich zu 2/3 aus 
dem arithmetischen Mittel der Noten, mit de-
nen die schriftliche Leistung und zu 1/3 aus 
dem arithmetischen Mittel, mit denen die 
mündliche Leistung bewertet wurde. 3Ergeben 
sich bei der Berechnung der Gesamtnote 
Bruchteile, so wird die Gesamtnote durch 
Rundung ermittelt. 4Dabei sind maximal zwei 
Kommastellen zu berücksichtigen.  

(3) 1Auf der Basis der hieraus berechneten 
Gesamtnote werden die zulässigen Prädikate 
„magna cum laude” (sehr gut), „cum laude” 
(gut) und „rite” (bestanden) entsprechend fol-
gender Zuordnung vergeben:  

Note x  Prädikat  

1,00 <= x < 1,50 magna cum laude  

1,50 <= x < 2,50 cum laude 

2,50 <= x rite 

2Bei einer Gesamtnote von 1,00 kann der Prü-
fungsausschuss durch einstimmigen Be-
schluss das Prädikat „summa cum laude“ (mit 
Auszeichnung) vergeben.  

(4) Die Doktorandin oder der Doktorand kann 
nur promoviert werden, wenn sowohl die 
schriftliche Arbeit als auch die mündliche Prü-
fung bei getrennter Bewertung mit mindestens 
der Note ausreichend (4) bewertet worden 
sind.  
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(5) Das Ergebnis der Prüfung, die Bewertung 
der Dissertation und der mündlichen Prüfung 
sowie die Gesamtnote der Promotion werden 
der Doktorandin oder dem Doktoranden durch 
den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 
nicht öffentlich bekannt gegeben.  

§ 17  Veröffentlichung der Dissertation  

(1) 1Hat die Kandidatin oder der Kandidat die 
Doktorprüfung bestanden, so muss sie/er die 
Dissertation vor ihrer Veröffentlichung der Vor-
sitzenden oder dem Vorsitzenden des Prü-
fungsausschusses zur Erteilung des Druckrei-
fevermerks vorlegen. 2Die Vorsitzende oder 
der Vorsitzende des Prüfungsausschusses er-
teilt im Einvernehmen mit den Gutachterinnen 
und Gutachtern den Druckreifevermerk, nach-
dem ggf. verfügte Auflagen erfüllt sind. 3Die 
vorzulegenden Ausfertigungen der Dissertation 
müssen ein besonderes Titelblatt mit den An-
gaben nach dem Muster des Anhangs 1 der 
Promotionsordnung tragen. 

(2) Die Fakultät ist berechtigt, von der Bewer-
berin oder dem Bewerber zu verlangen, dass 
sie oder er 

- ihrer/seiner Dissertation eine Zusammen-
fassung im Umfang von nicht mehr als einer 
DIN A 4-Seite beifügt und der Hochschule 
das Recht überträgt, diese Zusammenfas-
sung zu veröffentlichen oder einem Verlag 
bzw. einer Datenbank anzubieten, 

- Titel, Untertitel, Zusammenfassung und ge-
gebenenfalls Bildunterschriften in zwei 
Sprachen (im Allgemeinen in deutscher und 
englischer Sprache) verfasst. 

(3) 1Die Doktorandin oder der Doktorand ist 
verpflichtet, die Dissertation in angemessener 
Weise der wissenschaftlichen Öffentlichkeit 
durch Vervielfältigung und Veröffentlichung 
zugänglich zu machen. 2Die Dissertation ist in 
zur Veröffentlichung genehmigter Form spätes-
tens ein Jahr nach der mündlichen Prüfung 
gedruckt vorzulegen.  
3In angemessener Weise der wissenschaftli-
chen Öffentlichkeit zugänglich gemacht ist die 
Dissertation dann, wenn   

entweder 

a) von der gedruckten Dissertation der Univer-
sitätsbibliothek der Brandenburgischen 
Technischen Universität 20 Exemplare un-
entgeltlich zur Verfügung gestellt werden, 

oder 

b) der Nachweis der Veröffentlichung in einer 
wissenschaftlichen Zeitschrift oder in einem 
Sammelband erbracht wird und zwei Son-
derdrucke in der Universitätsbibliothek ab-
geliefert werden, 

oder 

c) die Verbreitung über den Buchhandel durch 
einen gewerblichen Verleger mit einer Min-
destauflage von 150 Exemplaren nachge-
wiesen und auf der Rückseite des Titelblat-
tes die Veröffentlichung als Dissertation un-
ter Angabe der BTU Cottbus als Dissertati-
onsort ausgewiesen wird, sowie die Abliefe-
rung von weiteren 15 unentgeltlichen Ex-
emplaren der gedruckten und gebundenen 
Dissertation an die Universitätsbibliothek er-
folgt. 4Der Nachweis der Verbreitung kann 
auch von sogenannten Print-on-Demand 
(PoD) Verlagen ausgestellt sein, 

oder 

d) eine elektronische Version, deren Daten-
format und deren Datenträger mit der Uni-
versitätsbibliothek abzustimmen sind und 
weitere fünf gedruckte und gebundene Ex-
emplare an die Universitätsbibliothek über-
geben werden.  
5Die Doktorandin oder der Doktorand versi-
chert an Eides statt die Übereinstimmung 
der elektronischen mit der gedruckten Ver-
sion. 

6Im Fall von a) verpflichtet sich die Universi-
tätsbibliothek, die überzähligen Tauschexemp-
lare für mindestens vier Jahre in angemesse-
ner Stückzahl aufzubewahren. 
7In den Fällen a) und d) überträgt die Dokto-
randin oder der Doktorand der BTU Cottbus 
das Recht, im Rahmen der gesetzlichen Auf-
gaben der Universitätsbibliothek, weitere Ko-
pien von ihrer/seiner Dissertation herzustellen 
und zu verbreiten bzw. in Datennetzen zur Ver-
fügung zu stellen. 
8Das Titelblatt mit den Angaben ist nach dem 
Muster des Anhanges zur Promotionsordnung 
auszufertigen. 

(4) 1In begründeten Ausnahmefällen kann die 
Vorsitzende oder der Vorsitzende des Prü-
fungsausschusses die Frist zur Ablieferung der 
Pflichtdrucke verlängern. 2Versäumt die Be-
werberin oder der Bewerber die ihr/ihm gesetz-
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te Frist, so erlöschen alle durch die Prüfung 
erworbenen Rechte. 

§ 18  Ungültigkeit der Promotion und Ent-
zug des Doktorgrades  

(1) 1Der Promotionsausschuss kann das Ver-
fahren in jedem Stadium abbrechen oder den 
Vollzug der Promotion verweigern, wenn sich 
vor der Verleihung des Doktorgrades heraus-
stellt, dass die Doktorandin oder der Doktorand 
in dem Verfahren in wesentlichem Umfang ge-
täuscht hat oder wesentliche Voraussetzungen 
für die Annahme als Doktorandin oder Dokto-
rand nicht vorliegen. 2Während eines Ermitt-
lungs-, eines Strafverfahrens oder einer Straf-
verbüßung wegen einer Straftat, welche die 
Unwürdigkeit einer Doktorandin oder eines 
Doktoranden zur Folge hat, ruht das Promoti-
onsverfahren.  

(2) 1Der Doktorgrad kann nachträglich aber-
kannt werden, wenn sich herausstellt, dass die 
Verleihung der Doktorwürde rechtswidrig war, 
insbesondere, wenn sich herausstellt, dass der 
Doktorgrad durch Täuschung erlangt worden 
ist. 2Über die Entziehung entscheidet der Fa-
kultätsrat mit der Mehrheit seiner Hochschul-
lehrerinnen und Hochschullehrer auf Antrag 
des Promotionsausschusses. 3Die Doktorur-
kunde ist einzuziehen oder auf andere Weise 
verkehrsungültig zu machen.  

(3) Die Ungültigkeit der Promotionsleistungen 
oder die Entziehung des Doktorgrades wird 
von der BTU allen deutschen Hochschulen mit 
Promotionsrecht mitgeteilt.  

§ 19  Verleihung des Doktorgrades  

(1) 1Über den erfolgreichen Abschluss des 
Promotionsverfahrens wird eine von der De-
kanin oder dem Dekan der Fakultät und der 
Präsidentin oder dem Präsidenten der BTU un-
terzeichnete Urkunde ausgestellt. 2Näheres 
regelt die Richtlinie für die Ausfertigung von 
Abschlussdokumenten.  

(2) Der Doktorgrad darf erst nach Aushändi-
gung der Urkunde geführt werden.  

§ 20  Ehrenpromotion  

(1) 1Die Verleihung der Ehrendoktorwürde 
setzt einen Antrag voraus, den mindestens 
zwei Drittel der Mitglieder des Promotions-

ausschusses gestellt haben. 2Sie erfolgt durch 
Beschluss des Fakultätsrates auf Vorschlag 
des Promotionsausschusses.  

(2) 1Die Dekanin oder der Dekan vollzieht den 
Beschluss durch Aushändigung der Doktorur-
kunde. 2Das Recht zur Führung des Ehrendok-
tortitels wird durch die Aushändigung der Ur-
kunde begründet.  

§ 21 Sonderregelung „Co-Tutelle“  
1Für gemeinsame Promotionsverfahren mit 
anderen Einrichtungen, z. B. für internationale 
Promotionen, können von dieser Pro-
motionsordnung abweichende Regelungen ge-
troffen werden, die den Bestimmungen der 
Partneruniversität Rechnung tragen und dem 
Charakter dieser Promotionsordnung nicht wi-
dersprechen. 2Die Regelungen gelten für den 
speziellen Fall und müssen jeweils vom Fakul-
tätsrat bestätigt werden.  

§ 22  PhD-Ordnung  

Den Ablauf des PhD-Programms regelt die 
PhD-Ordnung.  

§ 23  Ablehnende Entscheidungen  
1Ablehnende Entscheidungen nach dieser 
Ordnung sind zu begründen, mit einer Rechts-
behelfsbelehrung zu versehen und durch die 
Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Pro-
motionssausschusses, in den Fällen des § 20 
Abs. 2 durch die Dekanin oder den Dekan 
schriftlich bekannt zu geben. 2Über einen Wi-
derspruch entscheidet der Fakultätsrat, sofern 
ihm nicht bereits vom Promotionsausschuss 
abgeholfen wird. 3Bereits eingereichte Unterla-
gen, Exemplare der Dissertation sowie die 
Gutachten bleiben bei den Akten der Fakultät.  

§ 24  Inkrafttreten; Außerkrafttreten  

(1) 1Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Be-
kanntmachung in  Kraft. 2Auf bereits eröffnete 
Promotionsverfahren findet die neue Satzung 
ebenfalls Anwendung. 

(2) Die Promotionsordnung vom 25. April 2007 
(Abl. 13/2007) tritt außer Kraft.  

Anlagen: 

Anlage: Muster der Titelblätter bei Disser-
tationen 
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Anlage  

 

Muster der Titelblätter bei Dissertationen 
 

Titelblatt der Dissertationsausfertigung beim Einreichen des Promotionsantrages 
- DIN A 4 – 

 
____________________Titel der Dissertation________________________ 

 
Der Fakultät für Umweltwissenschaften und Verfahrenstechnik der Brandenburgischen Technischen Universität 
Cottbus vorgelegten Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktor-Ingenieurs (o. a. Titel 
nach § 1 (2)) 
 

von 
 

Diplom-Ingenieur 
(o. a. akademischer Hochschulgrad oder im Ausland erworbener akademischer Grad) 

 
 

.............................................................. 
(Vorname Name, ggf. Geburtsname) 

 
aus.................................................................................................... 

(Geburtsort, ggf. nähere Bezeichnung der geographischen Lage des Geburtsortes) 
 
 

Titelblatt bei der Ablieferung der vorgeschriebenen Pflichtexemplare nach bestandener Doktorprüfung 
- DIN A 4 - 

 

________________________Titel der Dissertation________________________ 

 
Von der Fakultät für Umweltwissenschaften und Verfahrenstechnik der Brandenburgischen Technischen Uni-
versität Cottbus zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktor-Ingenieurs (o. a. Titel nach § 1 (2)) ge-
nehmigte Dissertation 
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